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BUNDElMINISTERIUM FOR FINANZEN 

/' '1 GZ. 23 1074/2-II/5/88 1.zS 

Entwurf einer Novelle z m Studien
förderung8ge8etz 1983; 
Begutachtung8verfahren. 

• 

Dem 

Prä8idium de8 Nationalrate8 

Parlament 

1010 W i e  n 

44/SN-9L\ /HE 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

Postfach 2 

A-1015 Wien 

Telefon 51 433 

Durchwahl 1 3 1 1 

Sachbearbeiter: 

Koär.Dr.M�tzinger 

Befri1HGESETZENT'h�RF 
zr .. . ____ ._.}. o' .(;'I!; ·9_.tt 
Datum: 22. APR.1988 

V ..... llt. Z 2. APR • .  1988 I&r� 

Ir. LiJ:; JJt ltj 

Da8 BMF beehrt 8ich, 25 AU8fertigungen 8einer Stellungnahme 

zum Entwurf eine8 Bunde8ge8etze8, mit dem da8 Studienförderung8-

ge8etz 1983, BGBl.Nr. 436/1983, zuletzt geändert durch da8 

Bunde8ge8etz, BGBl.Nr.659/1987, geändert wird, zu übermitteln. 

25 Beilagen 

tigkeit 
igung: 

19. April 1988 

Für den Bunde8mini8ter: 

Dr. Schlu8che 
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BUNDESMINISTERIUM FOR FINANZEN 

GZ. 23 1074/2-11/5/88 

Entwurf einer Novelle zum Studien
förderung�geFetz 1983; 
BegutachtungFverfahren. 

Zur Z l. 68.159/2-17/88 
vom 4. Februar 1988. 

An daF 

BundeFminiFterium für 
WiFFenFchaft und For�chung 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e  n 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

Postfach 2 

A-1015 Wien 

Telefon 51 433 

Durchwahl 

Sachbearbeiter: 1 3 1 1 

Koär.Dr.Matzinger 

SeitenF deF BMF beFteht gegen den Entwurf einer Novelle zu m 

StudienförderungFgeFetz 1983, BGBI.Nr. 436/1983, zuletzt geändert 

durch daF BundeFgeFetz, BGBl.Nr. 659/1987, grundFätzlich kein 

Einwand. 

In den §§ 28 und 28 a iFt eine Bereit�tellung von finan

ziellen Mitteln fHr LeiFtungFFtipendien bzw. FörderungFFtipendien 

in einem prozentuellen AUFrnaß der Aufwendungen für die Gewährung 

von Studienbeihilfen deF letzten KalenderjahreF vorgeFehen. Da in 

den jeweiligen AbFätzen (§ 28 AbF.1, § 28 AbF.7 und § 28 AbF.1) 

nicht auf alle in § 1 AbF.1 StudFG genannten AnFtalten abge-

Ftellt, Fondern jeweilF taxativ aufgezählt wird , welche der An-

Ftalten de� § AbF.1 von der Regelung deF betreffenden AbFatzeF 

erfaßt werden Folien, könnte die vorgeFehene Formulierung Anlaß 

zu MißverFtändniFFen geben. 

Wie in einer telefoni�chen RückFprache mit dem BM/WF 

(OR Dr. SchuFter) am 2. März 1988 geklärt wurde, FolIen die Mittel 

für LeiFtungF- bzw. Förderung�Ftipendien alF prozentueller Betrag 

der Aufwendungen fHr die Gewährung von Studienbeihilfen deF 

letzten Kalenderjahre� an den im jeweiligen AbFatz genannten An

Ftalten berechnet werden. Nicht jedoch iFt gemeint, daß Fowohl 

die Mittel nach § 28 AbF.1 alF auch AbF.7 alF auch § 28 a Ab�.1 

jeweil� vom GeFamtbetrag der gewährten Studienbeihilfen deF 

letzten Kalenderjahre� zu berechnen Find. 

./. 
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Wie mit dem BM/WF bepprochen, könnte diepe Abpicht durch die 

Aufnahme der W orte "an diepen Anptalten" in den § §  28 Abp.1, 

Abp.7 und 28 a Abp.1 nach den W orten "de� letzten Kalenderjahre�" 

eindeutiger formuliert werden. 

Die in § 14 Ab�.1 5. Satz vorgepchlagene Formulierung deckt 

die dem BMF bekannten Intentionen dep BM/WF (Betrauung der Buch

haltung dep BM/UKS und keine Mitwirkung de� Bunde�rechenamtep) 

nicht ab, we�halb folgender Anderungpvorpchlag dazu unterbreitet 

wird: 

Die Buchhaltungpaufgaben der Studienbeihilfenbehörde (ein

pchließlich der Außenptellen) pind von der für dap BM/WF zu-

ptändigen Buchhaltung zu beporgen. Bei der automationpunter

�tützten Berechnung der nach diepem Bundepgepetz gebührenden 

Geldlei�tungen und ihrer Zahlbarptellung hat dap für die 

Univer�ität Wien zuptändige EDV-Zentrum mitzuwirken. 

Da� BMF geht von der Annahme aup, daß �ich die aup der Voll

ziehung dieper Novelle ent�tehenden Ko�ten im Rahmen der dem 

Novellierung�entwurf ange�chlo�penen Ko�tenberechnung bewegen. In 

die�em Zupammenhang wird erpucht, darum bemüht zu pein, daß die 

vorge�ehene Neuregelung de� Studienförderungpgepezte� nicht - �ei 

ep alp Ergebnip dep Begutachtungpverfahrenp oder im Zuge der 

parlamentari�chen Behandlung - im Sinne einer weiteren Erhöhung 

dep Mehraufwandep ohne die�bezügliche Bedeckungpvor�orge ver

ändert wird. 

Im Rahmen der für 1989 geplanten Einkommenpteuerreform i�t 

eine Änderung dep Einkommen�begriffep vorgepehen. Der Entwurf 

eine� Einkommenpteuerge�etze� 1988 wurde dem BM/WF bereitp zur 

Begutachtung überpendet. 

Dem Prä�idium dep Nationalrate� werden u.e. 25 Aupfertigun-

gen der ho. 

Für die Ric 
der AU"C)

O 

Stellungnahme übermittelt. 

tigkeit 
igung: 

19. April 1988 

Für den Bundepminipter: 

Dr. Schlupche 
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